
Anmeldeformular Frühjahrstagung DK Mainz /09.03.2012 

 
Darmstädter Kreis GbR  

 
A n m e l d u n g 
Bitte per Fax oder Post an 

Darmstädter Kreis GbR, c/o Petra Kolb-Schüler 
Aschaffenburger Straße 21, 64807 Dieburg 

Tel. 0 60 71/ 2 46 00  //  Fax 0 60 71/54 63 

 
An der Frühjahrsveranstaltung am Freitag, den 09. März 2012, zum Thema  
 

Der Korrekturbedarf des Versorgungsausgleichs - 
Änderungsvorschläge und Verfahrensmöglichkeiten  

bis zu einer (möglichen) Rechtsänderung  

 
beim ZDF, ZDF-Straße 1, 55127 Mainz - Lerchenberg nehme ich mit .... Person(en) 

teil. Zudem möchte ich an der Führung teilnehmen:   ja   nein 
 

Nach Erhalt der Rechnung (geht Ihnen per Email zu) bitte den Teilnahmebeitrag 
von EUR 119,00 pro Person (EUR 100,00 zzgl. 19 % MwSt.) auf folgendes Konto 
überweisen: 

  
Inhaber: Darmstädter Kreis GbR/RAin Kolb-Schüler  

BLZ/Bank: 50 8 526 51 / Sparkasse Dieburg 
Konto-Nr.: 0132 105 636 
Stichwort: Frühjahrstagung DK 2012 / Name(n) ……………. 

 
Mit der Überweisung erfolgt die verbindliche Anmeldung. Sie erhalten eine 

gesonderte Bestätigung Ihrer Anmeldung mit der Rechnung, die sie per Email 
erhalten. Sollte die Veranstaltung ausgebucht sein, werden Sie benachrichtigt.  
 

Bitte führen Sie alle Namen der angemeldeten Personen einzeln auf, ggf. auf 
separaten Anmeldebögen; es vermeidet Rückfragen! Vielen Dank! 

 
Titel /Name / Vorname : …………… / ……………....…...…………… /  ………………......…… 

Firma / Kanzlei : ……………………………………………………………………………………… 

Tätigkeitsbereich  : ……………………………………………………………………………………… 

Straße : ……………………………………………………………………………………… 

PLZ/Ort : ……………………………………………………………………………………… 

Telefon / Telefax : ………………………………………… /  ………………………………………  

E-Mail Kontaktadresse : …………………………..……… @ .......…………………………………… 

 
.................................     ................................. 

         Datum               Unterschrift 

 

Ich stimme zu, dass meine Daten in eine Teilnehmerliste, zugänglich nur für die Teilnehmer der 
Frühjahrsveranstaltung 2012, aufgenommen werden dürfen:           ja                  nein       

Hinweis für Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen: Für die Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung 
gem. § 15 FAO ist die jeweilige Rechtsanwaltskammer zuständig. 

VA 


